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I. Allgemeines 
 
 
Art. 1  Begriffe 

Dieses Reglement mit dem dazugehörenden Schutzzonenplan legt die zum Schutz der Grund-
wasserfassungen „Fuhr“, „Grosswis“, der Quellwasserfassungen „Maasterszofen“, „Luussen“, 
„Guger/Weienhalde“, „im üsseren Spitoler“ auf dem Gebiet der Gemeinde Merishausen erforder-
lichen Nutzungsbeschränkungen sowie die zu treffenden Massnahmen fest. Es bezweckt die Er-
haltung, respektive die Erhöhung der Trinkwasserqualität. 

Die Schutzzonen „Fuhr“ und „Grosswis“ entfalten aufgrund eingeschränkter Randbedingungen 
(Autostrasse A4 und Hauptstrasse H4) zum Teil lediglich beschränkte Wirkung. 

 

Art. 2  Schutzzonen 

Die Grundwasserschutzzone wird unterteilt in:  
 
- Fassungsbereich  Zone S I 
- Engere Schutzzone Zone S II  
- Weitere Schutzzone Zone S III  

Der Fassungsbereich dient dem unmittelbaren Schutz der Trinkwasserfassung. Mit der engeren 
Schutzzone soll die Trinkwasserfassung vor schädlichen Einflüssen und baulichen Eingriffen ge-
schützt werden. Die weitere Schutzzone ist eine Pufferzone im Übergang zum anschliessenden 
Gewässerschutzbereich; hier werden Nutzungsbeschränkungen und Massnahmen zur allgemei-
nen Gefahrenabwehr erlassen.  
Die Grundwasserschutzzone um die Trinkwasserfassung bildet eine Zone S im Sinne der eidge-
nössischen Verordnung über den Schutz der Gewässer vor wassergefährdenden Flüssigkeiten 
vom 1. Juli 1998.  

 

Art. 3  Grundsatz Nutzung 

Das in der Zone I liegende Areal darf nur für die Wasserentnahme sowie den Wald- und Grasbau 
benützt werden. 

In der Zone II sind nur Gras- und Ackerbau mit Einschränkung sowie forstwirtschaftliche und was-
serwirtschaftliche Nutzung zulässig. 

Zone III darf grundsätzlich nur für land, forst- und wasserwirtschaftliche Zwecke genutzt werden. 

Bauten und Anlagen ohne Schmutzwasseranfall können, mit Ausnahme der Zone I, bewilligt wer-
den, sofern eine Gefährdung des Trinkwassers ausgeschlossen ist. 

 

Art. 4  Gesetzliche Grundlagen und Richtlinien 
 
- Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz, GSchG) vom 24. Ja-

nuar 1991; Art. 20 (Stand 24.12.1998) 
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- Eidgenössische Gewässerschutzverordnung (GSchV) vorn 28. Oktober 1998  
- Eidgenössische Verordnung über den Schutz der Gewässer vor wassergefährdenden Flüs-

sigkeiten (VWF) vom 1. Juli 1998  
- Eidgenössische Verordnung über die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln 

(Pflanzenschutzmittel-Verordnung) vom 23. Juni 1999 
- Eidgenössische Verordnung über umweltgefährdende Stoffe (Stoffverordnung, StoV) vom 9. 

Juni 1986  
- Wegleitung zur Ausscheidung von Gewässerschutzbereichen, Grundwasserschutzzonen und 

Grundwasserschutzarealen, Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL), 1982.  
- Kantonales Einführungsgesetz zum Gewässerschutzgesetz (EG GSchG) vom 12. September 

1960.  

 

Art. 5  Eigentumsrechtliche Verhältnisse 

Das Areal der Zone 1 muss im Eigentum der Gemeinde Merishausen bzw. der RWV Reiat-
Wasserversorgung stehen, für die Zonen II und III genügt die Errichtung entsprechender Dienst-
barkeiten zugunsten der Gemeinde Merishausen und der RWV RWV Reiat-Wasserversorgung.  

Die Zonengrenzen und die entsprechenden Dienstbarkeiten sind ins Grundbuch einzutragen. 
Allfällige Aenderungen sind sofort nachzuführen. 

 

Art. 6  Geltungsbereich 

Der Geltungsbereich des Reglementes und die Ausdehnung der Zonen ergeben sich aus den 
Schutzzonenplänen (Im Massstab 1:2000) erstellt durch die WSP AG, Schaffhausen, mit Datum 
vom 21.8.2000, 28.8.2000 bzw. 30.8.2000. 

Das Schutzzonenreglement und der Schutzzonenplan bilden eine Einheit.  

 

Art. 7  Weitere gesetzliche Bestimmungen 

Weitere Vorschriften des Bau- und Planungsrechtes, des Umwelt-, Natur- und Heimatschutzes 
sowie die übrigen Bestimmungen des Gewässerschutzgesetzes bleiben vorbehalten. 
 
 
II. Nutzungsbeschränkungen 

 

Art. 8  Weitere Schutzzone, Zone S III 
 
In der weiteren Schutzzone gelten folgende Nutzungsbeschränkungen:  

a) Bauten und Anlagen  

Das Erstellen von Bauten und Anlagen, in oder auf denen wassergefährdende Stoffe erzeugt, 
verwendet, umgeschlagen, befördert oder gelagert werden, ist verboten.  
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Zugelassen sind landwirtschaftliche Ökonomiegebäude sowie Bauten mit Anfall von häusli-
chem Abwasser. Ausnahmen für die Lagerung von Heiz- und Dieselöl zur Energieversorgung 
des Gebäudes oder Betriebes sind in Art. 8 lit.e) geregelt.  

Bauliche Eingriffe unterhalb des höchsten Grundwasserspiegels bzw. im Bereich der wasser-
führenden Schichten sind nicht zugelassen.  

Güllengruben, Mistplatten, erdverlegte Güllenleitungen und Grünfuttersilos müssen dicht er-
stellt werden und sind durch entsprechenden Unterhalt baulich in einwandfreiem Zustand zu 
halten.  

Güllengruben und Mistplatten sind alle 5 Jahre zu entleeren und auf ihren baulichen Zustand 
hin zu überprüfen. Erdverlegte Güllenleitungen sind alle 5 Jahre einer Dichtig- keitskontrolle 
zu unterziehen (1,5-facher Betriebsdruck).  

Allfällige Schäden sind umgehend zu sanieren.  

b) Abwasserleitungen/Abwasseranlagen  

Schmutzwasserleitungen inklusive Hausanschlüsse und Schächte müssen dicht erstellt und 
so ausgeführt werden, dass spätere Dichtigkeitskontrollen möglich sind. Sie haben den in der 
SIA Empfehlung V 190 umschriebenen Dichtigkeitsanforderungen für die Zone S zu genügen. 
Bei der Inbetriebnahme neuer Anlagen sind sämtliche Bauteile auf deren Dichtigkeit zu prü-
fen. Schmutzwasserleitungen sind in den ersten drei Jahren jährlich, später alle drei Jahre auf 
ihre Dichtigkeit zu überprüfen. Für fugenlose oder verschweisste Leitungen genügt für die 
wiederkehrende Kontrolle eine Kanalfernsehaufnahme.  

Allfällige Schäden, die bei Kontrollen aufgedeckt werden, sind umgehend zu sanieren.  

Meteorwasserleitungen: Wo Strassen- oder Meteorwasser an Mischwasserkanalisationen 
angeschlossen werden, ist zu gewährleisten, dass die Dichtigkeit sowie die Kontrollierbarkeit 
des Mischwassersystems erhalten bleiben. Neue Meteorwasserleitungen sind vor Inbetrieb-
nahme auf deren Dichtigkeit (gemäss SIA Empfehlung V 190) zu überprüfen.  

Sickerleitungen von Bauten dürfen nur über dem höchsten Grundwasserstand erstellt wer-
den. Ein Anschluss an das Schmutzwassersystem ist nur dann zugelassen, wenn ein Rück-
stau in die Sickerleitungen ausgeschlossen werden kann.  

Versickerungen von verschmutzten Abwässern und Kühlwässern sowie das Erstellen von 
Bau- und Zeltlagerlatrinen mit Sickergruben sind verboten.  

Die Versickerung von unverschmutztem Abwasser von Dachflächen über eine bewachsene 
Bodenschicht ist zulässig.  

Kläranlagen und Spezialbauwerke der Abwasserbehandlung sind nicht zugelassen.  

c) Strassen  

Bei der Erstellung neuer Strassenabschnitte, die dem Verkehr mit wassergefährdenden Stof-
fen dienen, ist eine dichte, vom Sickerleitungssystem unabhängige Strassenentwässerung zu 
erstellen.  

Bestehende Strassen sind bei nächster Gelegenheit (Ausbau, Sanierung) entsprechend an-
zupassen.  

Für untergeordnete Strassen und Flurwege entfallen diese Massnahmen. Es muss jedoch 
ausgeschlossen werden, dass innerhalb der Schutzzone das Strassenwasser punktuell versi-
ckern kann.  
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Der Einsatz von Unkrautvertilgungsmitteln im Strassenbereich und die Anwendung von Lack-
bitumen sind verboten. 

d) Parkplätze  

Bei Parkplätzen und Garagenvorplätzen zu ausschliesslich privater Benützung sind keine be-
sonderen Massnahmen erforderlich.  

Das Autowaschen sowie vergleichbare Tätigkeiten, für welche wassergefährdende Stoffe 
verwendet werden, sind nur auf Plätzen mit dichtem Belag, Randbordüren und Wasserablei-
tung gestattet.  

Für gewerblich genutzte Parkplätze, die auch dem Abstellen und Parkieren von Fahrzeugen 
mit wassergefährdender Ladung dienen, ist ein dichter Belag und eine entsprechende Ent-
wässerung erforderlich.  

e) Lagerung, Umschlag und Anwendung von wassergefährdenden Stoffen  

Die Lagerung, der Umschlag sowie die Anwendung von festen, flüssigen und gasförmigen 
Stoffen, die geeignet sind, das Grundwasser zu verunreinigen, sind verboten. Im Sinne einer 
Ausnahme sind gemäss Verordnung über den Schutz der Gewässer durch wassergefährden-
de Flüssigkeiten vom 1. Juli 1998 (Art. 9) folgende Anlagen zulässig:  
- freistehende Lagerbehälter, deren Inhalt ausschliesslich der Wasseraufbereitung dient, 

sowie die dafür erforderlichen freistehenden Rohrleitungen und Abfüllstellen;  
- Gebinde mit einem gesamten Nutzvolumen bis 450 Liter je Schutzbauwerk;  
- freistehende Lagerbehälter mit Heiz- und Dieselöl zur Energieversorgung von Gebäuden 

oder Betrieben für längstens zwei Jahre sowie die dafür erforderlichen freistehenden Rohr-
leitungen und Abfüllstellen, das gesamte Nutzvolumen darf höchstens 30 m3 je Schutz-
bauwerk betragen;  

- Betriebsanlagen, wie hydraulische Lifte oder Transformatoren, mit Flüssigkeiten der Klas-
se 1 bis zu 450 Litern und der Klasse 2 bis zu 2'000 Litern;  

Für das Errichten und Betreiben sämtlicher Anlagen ist eine Bewilligung das Kantonalen Bau-
departementes erforderlich.  

Für die oben aufgeführten und damit verbundenen Anlagen sind Schutzmassnahmen zu tref-
fen, die gewährleisten, dass Flüssigkeitsverluste leicht erkannt und auslaufende Flüssigkeiten 
zurückgehalten werden.  

Kreisläufe mit Wärmeträgerflüssigkeiten, die dem Boden Wärme entziehen (Erdregister) sind 
zulässig, wenn sie Schutzmassnahmen aufweisen, die gewährleisten, dass Flüssigkeitsver-
luste leicht erkannt werden. Das Erstellen und Betreiben von Kreisläufen mit Wärmeträger-
flüssigkeiten, die dem Wasser Wärme entziehen, sind verboten.  

f) Deponien, Ablagerungen, Abstellplätze  

Das Errichten und Betreiben von Deponien aller Art, das Ablagern von Abfällen sowie das 
Lagern von wasserlöslichen Stoffen sind verboten.  

Das Abstellen von nicht verkehrstauglichen Fahrzeugen und nicht betriebstüchtigen Maschi-
nen, die wassergefährdende Stoffe enthalten, ist verboten.  

Die Lagerung von Kehrichtkompost und Klärschlamm ist verboten. 
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g) Materialentnahmen/Geländeveränderungen  

Jeglicher Abbau von anstehendem Bodenmaterial ist verboten (Ausnahme: baubedingter 
Aushub).  

Es dürfen keine Geländeveränderungen vorgenommen werden, bei denen die Deckschicht 
beseitigt oder wesentlich vermindert wird.  

h) Bewirtschaftung  

Die landwirtschaftliche Nutzung, wie Graswirtschaft, Weidegang, Acker- und Obstbau sowie 
mit der landwirtschaftlichen Nutzung vergleichbare Kulturen sind zugelassen.  

Bei einer ackerbaulichen Nutzung ist die Fruchtfolge so zu gestalten, dass der Bracheanteil 
zeitlich auf ein Minimum reduziert wird. Für die Überwinterung ist grundsätzlich eine Begrü-
nung anzustreben.  

Folgende Bodennutzungen sind untersagt:  
- Das Anlegen und Betreiben von Container-Kulturen.  
- Die Zwischenlagerung von Mist (Mieten) auf dem Feld.  
- Das Erstellen von Kompostmieten auf unbefestigtem Boden, sofern dies den Kleinbedarf 

übersteigt.  

Einschränkungen bezüglich Pflanzenschutz und Düngung sind in Art. 8 lit. i) und lit.k) gere-
gelt.  

i) Pflanzenschutz/Unkrautbekämpfung  

Als Pflanzenbehandlungsmittel gelten Pflanzenschutzmittel, Unkrautvertilgungsmittel und 
Regulatoren für die Pflanzenentwicklung. Mit dem Einsatz von Pflanzenbehandlungsmitteln ist 
allgemein Zurückhaltung zu üben. Der Anwender hat die auf der Etikette angegebenen 
Schutzmassnahmen und die Gebrauchsanweisung zu befolgen. Der Einsatz von Pflanzenbe-
handlungsmitteln richtet sich nach der Hilfsstoffverordnung vom 4. Februar 1955 und nach 
der Stoffverordnung vom 9. Juni 1986.  

In allen Anwendungsfällen dürfen nur Pflanzenbehandlungsmittel eingesetzt werden, für die 
eine Zulassung durch die eidgenössische Bewilligungsbehörde vorliegt und die keinem An-
wendungsverbot in der Schutzzone unterliegen.  

Nutzungsbeschränkungen Pflanzenschutz:  

- In der ganzen Schutzzone gilt ein Anwendungsverbot für Pflanzenbehandlungs-
mittel, die mit dem Signet "grundwassergefährdend“ gekennzeichnet sind. 

- Der Einsatz von Unkrautvertilgungsmitteln und Regulatoren für die Pflanzenentwicklun
an und auf Strassen, Wegen und Parkanlagen sowie auf Dächern verboten.  

- In der Grundwasserschutzzone ist das Lagern und Zubereiten von Pflanzenbehandlun
mitteln sowie das Beseitigen von Packungen und Brüheresten verboten.  

- Das Reinigen der Spritzgeräte hat fachgerecht ausserhalb der Grundwasserschutzzon
zu erfolgen. 

Die für die Landwirtschaft geprüften Pflanzenbehandlungsmittel sind im jährlich erscheine
den Pflanzenschutzmittelverzeichnis der eidgenössischen landwirtschaftlichen Forschung
stalten aufgeführt.  
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j) Düngung  

Der Einsatz von Düngern richtet sich nach Anhang 4.5 der Stoffverordnung vom 9. Juni 1986.  

Grundsatz: Als Mass für die Düngung gelten die jeweils aktuellen Richtlinien und Empfeh-
lungen der entsprechenden eidgenössischen Forschungsanstalten.  

Die im Boden vorhandenen Nährstoffvorräte sind durch Bodenanalysen zu erfassen und bei 
der Bemessung der Düngergaben mitzuberücksichtigen. Im weiteren sind die Düngergaben 
den Bedürfnissen der Pflanzen und den zu erwartenden Erträgen anzupassen.  

Für die Düngung gelten folgende Nutzungsbeschränkungen:  
- Das Ausbringen und Beseitigen von Düngemitteln über das Mass der pflanzenbaulichen 

Bedürfnisse (Entzüge der Kulturen) sind verboten.  
- Die Anwendung von Klärschlamm ist untersagt.  
- Flüssige Dünger dürfen nur ausgebracht worden, wenn der Boden saug- und aufnahme-

fähig ist. Sie dürfen vor allem dann nicht ausgebracht werden, wenn der Boden wasserge-
sättigt, gefroren, schneebedeckt oder ausgetrocknet ist.  

- Während der Monate November bis Ende Februar darf grundsätzlich keine Gülle ausge-
bracht werden.  

- Handelsdünger, die Stickstoff enthalten, und Gülle dürfen nur verwendet werden, wenn 
der Boden bewachsen ist oder unmittelbar danach bepflanzt wird.  

- Das Ausbringen von häuslichem Abwasser, Rückständen aus Hausklärgruben und 
abflusslosen Abwassergruben ist verboten.  

- Lanzendüngung ist unzulässig.  
- Das Beimischen von Düngemitteln zum Bewässerungswasser ist verboten.  

k) Waldwirtschaft  

Die forstwirtschaftliche Nutzung ist unter Vorbehalt von lit. l) nicht eingeschränkt. Es ist anzu-
streben, dass die Verjüngung des Waldes möglichst kleinflächig erfolgt.  

l) Pflanzenbehandlungsmittel im Wald  

Grundsatz: Gemäss Art. 18 des Bundesgesetzes über den Wald (Waldgesetz, WaG) vom 4. 
Oktober 1991 dürfen im Wald keine umweltgefährdenden Stoffe verwendet werden. Die Um-
weltschutzgesetzgebung regelt die Ausnahmen.  

Die Anwendung von Pflanzenbehandlungsmitteln richtet sich nach den Bestimmungen der 
Verordnung über den Wald (Waldverordnung, WaV) vom 30. November 1992 und der Stoff-
verordnung vom 9. Juni 1986. Das heisst, Pflanzenbehandlungsmittel dürfen im Wald und am 
Waldrand nur verwendet werden, wenn sie für die Erhaltung des Waldes unerlässlich sind 
und nicht durch Massnahmen ersetzt werden können, welche die Umwelt weniger belasten.  

Als Pflanzenbehandlungsmittel gelten Pflanzenschutzmittel (z.B. Insektizide und Fungizide), 
Unkrautvertilgungsmittel (Herbizide) und Regulatoren für die Pflanzenentwicklung. Ihnen 
gleichgestellt sind Mittel, die im Wald zur Behandlung von Bäumen gegen Schädlinge und 
Krankheiten an geschlagenem Holz verwendet werden.  

Die Behandlung von geschlagenem Holz mit lnsektiziden oder Fungiziden ist auf dafür aus 
forstwirtschaftlicher Sicht geeigneten Plätzen zugelassen, sofern es nicht rechtzeitig abge-
führt werden kann.  
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In allen Fällen dürfen nur Pflanzenbehandlungsmittel eingesetzt werden, für die eine Zulas-
sung durch die eidgenössische Bewilligungsbehörde vorliegt und die keinem Anwendungs-
verbot in der Schutzzone unterliegen.  

Nutzungsbeschränkungen Pflanzenschutz:  

- In der ganzen Schutzzone gilt ein Anwendungsverbot für Pflanzenbehandlungsmittel, die 
mit dem Signet "grundwassergefährdend" gekennzeichnet sind.  

- Die Verwendung von Unkrautvertilgungsmittein (Herbiziden) ist im Wald verboten.  

m) Düngung im Wald  

Die Verwendung von Düngern und Zusätzen ist grundsätzlich verboten.  

 

Art. 9  Engere Schutzzone, Zone S II 

Zusätzlich zu den in Art. 8 aufgeführten Beschränkungen gelten in der engeren Schutzzo-
ne folgende Nutzungsbeschränkungen:  

a) Bauten und Anlagen  

Das Erstellen neuer und das Erweitern bestehender Hoch- und Tiefbauten sind verboten.  

b) Kanalisationen / Versickerungen  

Schmutzwasserleitungen dürfen nicht durch die engere Schutzzone verlegt werden.  

Ausnahmen vom grundsätzlichen Verbot der Durchleitung können vom Kantonalen Baude-
partement dort bewilligt werden, wo aus gefällstechnischen oder anderen zwingenden Grün-
den der Zone S II nicht ausgewichen werden kann.  

In diesen Fällen sind Schutzmassnahmen zu treffen, die Leckverluste sichtbar machen und 
auch zurückhalten (Doppelrohrsystem).  

Meteor- und Drainagevorflutleitungen sind wie Schmutzwasserleitungen grundsätzlich 
nicht durch die engere Schutzzone zu führen.  

Begründete Ausnahmen bedürfen einer Bewilligung des Kantonalen Baudepartementes.  

Entsprechende Leitungen sind dicht zu erstellen und periodisch (d.h. alle drei Jahre,) auf ih-
ren baulichen Zustand hin zu überprüfen. Neue Leitungen sind vor lnbetriebnahme auf deren 
Dichtigkeit (gemäss SIA Empfehlung V 190) zu überprüfen.  

c) Strassen, Flurwege  

Mit der Ausnahme von Flurwegen für land- und forstwirtschaftliche Zwecke dürfen innerhalb 
der engeren Schutzzone keine neuen Strassen erstellt werden.  

Falls aus übergeordneten Gründen und im öffentlichen Interesse eine Strasse durch die en-
gere Schutzzone geführt oder ausgebaut werden muss, sind gemäss den Richtlinien des eid-
genössischen Departementes des Innern betreffend Gewässerschutzmassnahmen beim 
Strassenbau vom 27. Mai 1968 die Schutzmassnahmen so vorzukehren, dass während der 
Bauphase und des Betriebes die Möglichkeit einer Verunreinigung des Grundwassers auszu-
schliessen ist. Es sind Abschlüsse anzulegen, Schlammsammler und Entwässerungsleitun-
gen sind dicht zu erstellen und vor dem Auslauf in ein Gewässer über Ölabscheider zu füh-
ren. Verläuft die Strasse auf einem Damm, sind die Leitschranken zu verstärken. 
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Für die Erstellung von Strassen innerhalb der engeren Schutzzone ist eine Bewilligung des 
Baudepartementes erforderlich.  

Der Bau von Flurwegen bedarf ebenfalls einer Bewilligung des Kantonalen Baudepartemen-
tes. Diese kann erteilt werden, wenn der Nachweis erbracht wird, dass keine Beeinflussung 
des Grundwassers und der Wasserfassung zu befürchten ist.  

d) Parkplätze  

Das Erstellen von Parkplätzen sowie Abstellplätzen für Wohnwagen und Wohnmobile ist ver-
boten.  

e) Wassergefährdende Stoffe  

Jegliches Lagern, Umschlagen oder Verwenden von festen, flüssigen oder gasförmigen Stof-
fen, die geeignet sind, das Wasser zu verunreinigen, ist verboten.  

f) Abstell-, Zelt- und Campingplätze sowie Deponien aller Art sind verboten.  

g) Materialentnahmen jeglicher Art sind verboten.  

h) Bodennutzung/Bewirtschaftung  

Die forst- und landwirtschaftliche Nutzung wie Graswirtschaft, Weidegang, Futter- und Acker-
bau sind erlaubt.  

Es gelten folgende Einschränkungen: 
- Eine intensive gemüsebauliche Nutzung ist nicht zugelassen  
- Weidebetrieb: Das Erstellen und Betreiben von Weidetränken sind verboten. Durch geeig-

nete Massnahmen sowie durch die Dauer der Beweidung muss vermieden werden, dass 
lokal oder grossflächig die Grasnarbe zerstört wird. Beim Weidegang ist der Fassungsbe-
reich in jedem Falle einzuzäunen.  

- Das flächenmässige Bewässern von Kulturen ist nicht zugelassen.  
- Das Deponieren von Miststöcken jeglicher Art ist verboten. 

i) Pflanzenschutz  

Für die Anwendung von Pflanzenbehandlungsmitteln gilt der jeweils gültige Anhang 4.3 der 
Verordnung über umweitgefährdende Stoffe (Stoffverordnung).  

j) Düngung  

Als Dünger können Stallmist, Handelsdünger, Gründüngung und Reifekompost eingesetzt 
werden.  

Bezüglich der Grundsätze der Düngung wird auf Art. 8 lit. j) verwiesen.  

Es gelten folgende Einschränkungen: 

Das Ausbringen von Gülle und Klärschlamm ist verboten. Es dürfen keine Güllen-
verschlauchungen durch die Zone S II geführt werden.  

 
Stallmist:  
- Jährlich dürfen nicht mehr als zwei Gaben à 20 Tonnen je Hektare ausgebracht werden.  
- Der Stallmist ist gleichmässig zu verteilen und gut zu zerkleinern.  
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Art. 10  Fassungsbereich. Zone S I 

Zusätzlich zu den in Art. 8 und 9 aufgeführten Beschränkungen gelten im Fassungsbereich 
folgende Nutzungsbeschränkungen: 
- Das Erweitern oder Ausbauen der bestehenden Strassen ist verboten. 
- Das Erstellen von Bauten, Leitungen und Anlagen, welche nicht der Wasserversorgung die-

nen, ist untersagt  
- Jegliche Verletzung der Grasnarbe sowie Weidgang sind verboten. 
- Das Lagern von Material (einschliesslich Holz) ist untersagt. 
- Jegliches Verwenden von Dünge- und Pflanzenbehandlungsmitteln ist verboten 
- Mit Ausnahme von Flurstrassen ist nur Wald und Dauerwiese als Nutzung zugelassen. 
- Die Benützung als Sport- und Freizeitanlage.  
 
 
III. Spezielle Massnahmen  

 

Art. 11  Schutz des Fassungsbereiches  

Der Fassungsbereich ist im Gelände zweckmässig zu markieren.  

Beim Weidegang in der Zone S II ist der Fassungsbereich einzuzäunen.  

 
IV. Schlussbestimmungen 

 

Art. 12  Ausnahmefälle, Auslegung und Änderung des Reglementes  

Zur Beurteilung von speziellen Nutzungsarten und Schutzmassnahmen, die im vorliegenden Reg-
lement nicht umschrieben sind, ist die vom Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BU-
WAL) erlassene Wegleitung zur Ausscheidung von Gewässerschutzbereichen, Grundwasser-
schutzzonen und Grundwasserschutzarealen als Richtlinie beizuziehen und sinngemäss anzu-
wenden.  

Allfällige weitere Einschränkungen sind durch Änderung des Reglementes oder in einem separa-
ten Verfahren zu erlassen.  

 

Art. 13  Inkrafttreten und Aufhebung bisherigen Rechtes 

Schutzzonenplan und Schutzzonenreglernent treten nach der Genehmigung durch die Gemein-
deversammlung und den Regierungsrat in Kraft. Dieses Schutzzonenreglement ersetzt dasjenige 
vom 26. März 1982 samt dem dazugehörigen Schutzzonenplan und hebt es in allen Teilen auf. 

Mit der Genehmigung wird das Schutzzonenreglement vom 26. März 1982 samt dem dazugehö-
rigen Schutzzonenplan vom 20.5.1981 aufgehoben und abgelöst. 
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Art. 14  Anmerkung im Grundbuch / Entschädigung 

Nach Inkrafttreten der Schutzzonenbestimmungen sind die Eigentumsbeschränkungen gemäss 
vorliegendem Reglement im Grundbuch bei den betroffenen Grundstücken anzumerken.  

Für Entschädigungen welche aufgrund dieses Reglementes zu entrichten sind, ist Art. 20 des 
Eidg. Gewässerschutzgesetzes vom 24. Januar 1991 (Stand 24.12.1998) massgebend. 

 

Art. 15  Informationspflicht  

Die Grundeigentümer der belasteten Parzellen sind verpflichtet, Pächter, Mieter, Bewirtschafter, 
Nutzniesser sowie Unternehmer, die auf ihren Grundstücken arbeiten, über die entsprechenden 
Nutzungsbeschränkungen der Grundwasserschutzzonen zu informieren.  

 
Art. 16  Vollzug und Überwachung  

Die unmittelbare Aufsicht und Kontrolle über die Einhaltung der im Reglement aufgeführten Nut-
zungsbeschränkungen liegt beim Gemeinderat.  

 

Art. 17  Strafbestimmungen  

Zuwiderhandlungen gegen dieses Reglement werden nach den Vorschriften des Einführungsge-
setzes zum Gewässerschutzgesetz vom 12. September 1960 bestraft. 

Die Strafbestimmungen des Gewässerschutzgesetzes und des Schweizerischen Strafgesetzbu-
ches bleiben vorbehalten.  

 

Von der Gemeindeversammlung Merishausen erlassen am 12. Dezember 2000. 

 

Der Gemeindepräsident:     Der Gemeindeschreiber: 
Max Wirth       Lucien Brühlmann 

 

 

Genehmigt durch den Regierungsrat des Kantons Schaffhausen gemäss Beschluss vom 04. 
Sept. 2001 

 

Der Staatsschreiber: 
Dr. R. Dubach 
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